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Beschluss 

TOP I. 18  Stärkung der Rechte Transgeschlechtlicher 

 

Berichterstattung:  Thüringen, Berlin, Hamburg, Sachsen, Bremen 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister bekräftigen das Selbstbe-

stimmungsrecht transgeschlechtlicher Menschen und deren verfas-

sungsmäßigen Anspruch auf Achtung ihrer geschlechtlichen Identität. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich dafür aus, als-

bald die Regelungen für transgeschlechtliche Menschen zu reformieren 

und gleichzeitig das Transsexuellengesetz (TSG) aufzuheben und 

durch ein Gesetz, das das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen 

besser gewährleistet, zu ersetzen. Sie bitten die Bundesministerin der 

Justiz und für Verbraucherschutz, sich des Anliegens anzunehmen.  

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten den Vorsitzenden der 

Justizministerkonferenz, die Innenministerkonferenz über diesen Be-

schluss zu informieren. 

 


